
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Im Heim/Spital gestorben, 

Arzt wird durch Institution 

aufgeboten 

natürlicher Todesfall nicht-natürlicher Todesfall oder unklarer Todesfall 

Todesmeldung wird durch Heim/Spital ausgefüllt 

 Mit integrierter ärztlicher Bescheinigung,  
in diesem Fall bitte zusätzlich eine Fotokopie verlangen. 

 Mit separater ärztlicher Bescheinigung im dreifach-Durchschlag 
weiss (für Zivilstandsamt), rosa (für Familie), blau (für Arzt). 

 Einige Institutionen senden die Dokumente per Post ans 
Zivilstandsamt. Vorsicht: Dies kann zu einer zeitlichen 
Verzögerung führen. 

Todesmeldung wird durch Familie auf 
Zivilstandsamt ausgefüllt/gebracht 

Todesmeldung wird durch Polizei aus-
gefüllt und auf das Zivilstandsamt gebracht 

Rosa Durchschlag oder Kopie der ärztlichen Todesbe-

scheinigung wird durch  Familie oder  Bestatter am  

 Todesort,  beim IRM    bei der Polizei geholt. 

Die Anmeldung auf dem Zivilstandsamt hat innert zwei Tagen zu erfolgen. Relevant ist das am Todesort zuständige Amt: 

 Zivilstandsamt Mittelland, Laupenstrasse 18a, 3008 Bern 031 635 42 00   Zivilstandsamt Emmental, Marktstrasse 7, 3550 Langnau im Emmental 031 635 41 50 

 Zivilstandsamt Seeland, Seevorstadt 105, 2502 Biel 031 635 43 70   Zivilstandsamt Berner Jura, rue de la Préfecture 2c, 2608 Courtelary 031 635 41 30 

 Zivilstandsamt Oberland West, Scheibenstrasse 3, 3600 Thun  031 635 43 00   Zivilstandsamt Oberland Ost, Schloss 8, 3800 Interlaken  031 635 43 40 
Folgendes muss ins Zivilstandsamt gebracht werden: 

 Todesmeldung    Niederlassung (falls verfügbar)    Familienbüchlein (falls verfügbar wird das Todesdatum eingetragen)    Eigene ID/Pass 

 ärztliche Todesbescheinigung (im Original, weiss oder auf Todesmeldung integriert)    Vollmacht zur Anmeldung durch die allernächsten Verwandten 
Auf dem Zivilstandsamt wird zusätzlich eine Todesurkunde (CHF 31.-) bestellt für die Abmeldung bei Banken, Versicherungen usw. 
Sie erhalten eine «Bestätigung der Anmeldung eines Todesfalles», welche für das folgende Amt gebraucht wird. 

 Kremation: 
Der ärztliche Todesschein (rosa Durchschlag oder Fotokopie) und die «Bestätigung der 
Anmeldung eines Todesfalles» müssen schnellstmöglich zum Bestattungsamt gebracht werden: 

 Bestattungsamt Bern, 1. Stock, Büro 113, Predigergasse 5, 3001 Bern 

 Friedhofverwaltung Biel, Brüggstrasse 121, 2503 Biel/Bienne 

 Bestattungsamt Thun, Schönaustrasse 21, 3600 Thun 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Erdbestattung: 
Der ärztliche Todesschein (rosa Durchschlag oder Fotokopie) 
und die «Bestätigung der Anmeldung eines Todesfalles» 
müssen schnellstmöglich zu folgender Stelle gebracht werden: 

 Gemeindeverwaltung  Friedhofgärtner 

 Bestattungsamt   Friedhofverbund 

 Notar    ………………………………….. 
 

 Zuhause/unterwegs gestorben, Arzt 

wird durch Familie aufgeboten 

 Polizeimeldung 


